

Leseprobe

Vertrag

             über die
Durchführung von Bewachungsdiensten, Alarmdiensten, Torkontroll- und Empfangsdiensten, Schließdiensten,
Revierwach- und Interventionsdiensten in Gebäuden und Außenstellen des Bezirksamts Reinickendorf von Berlin

Zwischen dem Land Berlin,

vertreten durch das
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin
Abteilung Bildung, Sport, Kultur und Facility Management
Facility Management
Teichstraße 65, Haus 2
13407 Berlin

- nachfolgend Auftraggeber genannt -

und der Firma






- nachfolgend Auftragnehmer genannt –

wird folgender Vertrag geschlossen:
	
Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer die

	Durchführung des Bewachungs- und Schließdienstes im Gebäude,
	Durchführung des Alarmdienstes im Gebäude,
	Durchführung des Torkontroll- und Empfangsdienstes im Gebäude,
	Durchführung des Revierwachdienstes im Gebäude und den Außenstellen,
	Interventionsdienste im Gebäude und den Außenstellen    

        gemäß DIN 77200-1.

§ 1 Vertragsgegenstand
Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer auf Grundlage des Angebotes zur Vergabe-Nr.: 2026-SE FM-VgV-041 gemäß den nachstehenden Vertragsbedingungen die Durchführung der Bewachungs-, Alarm-, Torkontroll- und Empfangsdienste, Schließdienste, Revierwach- und Interventionsdienste in Gebäuden und Außenstellen des Bezirksamts Reinickendorf von Berlin.
1)	Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer Revierwachdienste für die nachstehend aufgeführten Bürodienstgebäude/Liegenschaften (Bewachungsobjekte):

· Rathaus Reinickendorf, Eichborndamm 215, 13437 Berlin
· Garagengebäude, Am Rathauspark 1, 13437 Berlin
· Haus A, Haus B und Haus C, Eichborndamm 238, 240 und 242, 13437 Berlin
· Campus Teichstraße, Haus 1 - 4, Teichstraße 65, 13407 Berlin
· Dienstgebäude Neheimer Straße, Neheimer Str. 63, 13507 Berlin
· Dienstgebäude Nimrodstraße inkl. Bürocontainer, Nimrodstraße 4-14, 13469 Berlin
· Dienstgebäude Lübener Weg, Lübener Weg 26, 13407 Berlin
· Heimatmuseum, Alt-Hermsdorf 35, 13467 Berlin
· Werkhof, Alt-Wittenau 69, 13437 Berlin

2) 	Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer Bewachungs- und Schließdienste, Alarmdienste, 
        Torkontroll- und Empfangsdienste für das nachstehend aufgeführte Bürodienstgebäude:

· Rathaus Reinickendorf (inkl. Ernst-Reuter-Saal), Eichborndamm 215, 13437 Berlin

3) 	Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer Aufsicht- und Ordnungsdienste für die nach-
       stehend aufgeführten Bürodienstgebäude:

· Rathaus Reinickendorf, Eichborndamm 215, 13437 Berlin
· Dienstgebäude Teichstraße, Teichstraße 65, 13407 Berlin 


§ 2 Vertragsbestandteile  
Bestandteile dieses Vertrages sind die nachfolgend abschließend aufgeführten Unterlagen: 

Angebot Liefer- und Dienstleistungen (Wirt 213), Zusätzliche und besondere Vertragsbedingungen (Wirt 215), Bewerbungs- und Ausschreibungsbedingungen, Erklärung Ausschlussgründe (Wirt 124 EU), BVB-Mindeststundenentgelt und zur Tariftreue (Wirt 214) + Broschüren 01-26 + 01-27, BVB zur Frauenförderung (Wirt 2141), BVB-Verhinderung von Benachteiligung (Wirt 2143), BVB Teil B Kontrollen und Sanktionen BerlAVG (Wirt 2144), Angaben für die Abfrage beim Wettbewerbsregister (Wirt 3293). 

Für den Fall, dass ein Unterauftragnehmer beauftragt wird, werden die nachfolgend abschließend aufgeführten Unterlagen ebenfalls Bestandteil dieses Vertrages:
· Unteraufträge/Eignungsleihe (Wirt 235), Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen (Wirt 236), Erklärung der Bieter-/Bewerbergemeinschaft (Wirt 238)

Weitere Bestandteile dieses Vertrages sind die nachfolgend genannten Anlagen:
· Leistungsbeschreibungen I und II
· Vereinbarungen über die Entgelte gemäß Preisblatt inkl. Stundenverrechnungssätzen
· Entgelttarifvertrag Berlin-Brandenburg zur Regelung der Mindestlöhne für Sicherheitsleistungen vom 18.11.2025, gültig ab 01.01.2026 
· Dienstweisung des Auftragnehmers für seine Arbeitskräfte
· Dienstanweisung der Hausinternen Dienste
· Nachweise der Aufzugswärterprüfung TÜV und Zertifikat zur Personenbefreiung 
· Nachweis § 34a Gewerbeordnung


§ 3 Vertragsdauer
(1) Dieser Vertrag tritt am 01. August 2026 in Kraft und hat eine Laufzeit von 2 Jahren. Eine Probezeit von sechs Monaten wird vereinbart. Innerhalb der Probezeit kann der Auftraggeber den Vertrag ohne Angaben von Gründen mit einer Frist von vierzehn Tagen zum Monatsende kündigen. Der Auftraggeber behält sich vor, den Vertrag insgesamt oder für einzelne der unter § 1 aufgeführten Objekte zweimal um jeweils ein Jahr zu verlängern (Option). Der Vertrag verlängert sich automatisch, sofern er nicht 8 Wochen vor Ablauf der jeweiligen Laufzeit gekündigt wird.

(2) Der Vertrag endet spätestens am 31.Juli 2030 ohne dass es einer besonderen Kündigung bedarf.

(3) Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Kündigung ist der Eingang des Kündigungsschreibens beim Vertragspartner.

(4) Das außerordentliche Kündigungsrecht des Auftraggebers gemäß § 18 dieses Vertrages bleibt von den vorstehenden Absätzen (1) – (2) unberührt.

(5) Die Möglichkeit der außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt beiderseits nach den üblichen Dienstleistungsvertragsregelungen erhalten.

§ 4 Personal

(1) Der Auftragnehmer stellt die erforderlichen Arbeitskräfte. Er verpflichtet sich, nur fachkundiges, zuverlässiges, deutschsprachiges und polizeilich überprüftes Personal einzusetzen.
Insbesondere verpflichtet sich der Auftragnehmer keine wegen Delikten mit extremistischem Hintergrund vorbestraftes Personal einzusetzen. 
Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass stets gleiches Personal eingesetzt wird.

(2) Der Arbeitnehmer versichert, zur Erfüllung der vertraglichen Leistungen nur sozialversicherungspflichtiges Personal im eigenen Namen zu beschäftigen, dass nicht der Vorschrift des § 8 Abs. 1 SGB IV (geringfügige Beschäftigung) unterliegt. Hiervon kann nur in Ausnahmefällen (Krankheit, Urlaub) mit Zustimmung des Auftraggebers abgewichen werden.

(3) Die Arbeitskräfte des Auftragnehmers sind auf dessen Kosten mit einer Dienstkleidung sowie einem Ausweis zu versehen, der sie als Arbeitskräfte des Auftragnehmers ausweist. Die Ausweise müssen den Namen des Auftragnehmers und den Namen des Beschäftigten inkl. Lichtbild enthalten. Sie gelten nur in Verbindung mit dem Personalausweis bzw. Reisepass und sind auf Verlangen vorzulegen. Beim Ausscheiden von Arbeitskräften hat der Auftragnehmer den Ausweis zurückzufordern.

(4) Der Auftraggeber ist berechtigt, sich entsprechende Nachweise über die Erfüllung der Voraussetzungen aus den vorstehenden Absätzen (1) bis (3) von den in den Objekten eingesetzten Arbeitskräften vorzeigen zu lassen. Ausländische Arbeitnehmer müssen im Besitz einer gültigen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis sein; der Auftraggeber kann entsprechende Nachweise verlangen.

(5) Arbeitskräfte mit meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten dürfen nicht eingesetzt werden.

(6) Vor der Leistungsaufnahme sind Einweisungen in Verantwortung des Auftragnehmers mit den einzusetzenden Mitarbeitern über die Struktur und die Besonderheiten des Bezirksamtes Reinickendorf von Berlin durchzuführen, die sich aus den Leistungsbeschreibungen I + II und den Dienstanweisungen ergeben. Für neu einzuarbeitende Mitarbeiter ist eine angemessene Einarbeitungszeit anzusetzen. Die dabei anfallenden Kosten sind Bestandteil des Preisangebotes.

(7) Der Auftragnehmer verpflichtet die Arbeitskräfte

· keinen Einblick in Akten und Schriftstücke zu nehmen,
· weder Schreibtische, Schränke noch andere Einrichtungsgegenstände zu öffnen, oder 
Gegenstände/Lebensmittel zu entnehmen,
· die in den Räumen befindlichen Telefone, PCs und Büromaschinen nicht zu benutzen,
· Verschwiegenheit über bekannt gewordene dienstliche Vorgänge zu wahren,
· den Dienstbetrieb nicht zu stören,
· Wertgegenstände, die in den Räumen gefunden werden, unverzüglich dem zuständigen 
Beauftragten zu übergeben. Finderlohn wird nicht gezahlt.

(8) Der Auftragnehmer hat auf begründetes Verlangen des Auftraggebers einzelne Arbeitskräfte auszutauschen.

(9) Personen, die der Auftragnehmer nicht mit der Ausführung der geforderten Leistung betraut hat, dürfen das Gebäude nicht betreten. Dies gilt insbesondere für Kinder. Arbeitskräfte des Auftragnehmers, die gemäß Absatz 3 nicht eindeutig identifizierbar sind, dürfen das Gebäude nicht betreten. Nachteile hieraus gehen zu Lasten des Auftragnehmers. § 10 dieses Vertrages findet Anwendung. 

(10) Der Auftragnehmer hat sein Personal in unregelmäßigen Zeitabständen auf die Erbringung ordnungsgemäßer Leistungen zu überprüfen und die Prüfungsergebnisse auf Anforderung des AG vorzulegen.

(11) Der Auftraggeber stellt im Rathaus unentgeltlich einen geeigneten verschließbaren Raum zum Aufenthalt zur Verfügung. Diese Räume sind vom Auftragnehmer in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten.

(12) Der Auftragnehmer soll einen gleichbleibenden Mitarbeiterkreis in der Pforte und als Revierfahrer zum Einsatz bringen.

(13) Zum Nachweis über die Dienstdurchführung führen die Sicherheitsmitarbeiter des Auftragnehmers ein Wachbuch. Die Kontrollgänge sind mittels eines elektronischen Wächterkontrollsystems zu dokumentieren.

(14) Die zur Vertragserfüllung erforderlichen Schlüssel für die in § 1 genannten Bürodienstgebäude sind vom Auftraggeber gegen Quittung kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

(15) Für Schlüsselverluste und für vorsätzliche oder fahrlässig durch die Dienstkräfte des Auftragnehmers herbeigeführte Schlüsselbeschädigungen haftet der Auftragnehmer im Rahmen des § 10.

(16) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur regelmäßig aktuell geschultes Personal einzusetzen. Für das eingesetzte Personal müssen die Nachweise der Aufzugswärterprüfung TÜV und Zertifikat zur Personenbefreiung, Ersthelfer-Kurse, sowie einen Nachweis über die erfolgreiche Sachkundeprüfung für Tätigkeiten im Bewachungsgewerbe von der IHK Berlin vorliegen.
Im Zweifelsfall hat der Auftragnehmer den Nachweis hierfür zu führen. Ferner verpflichtet sich der Auftragnehmer, den Auftraggeber unverzüglich von Personalwechsel in Kenntnis zu setzen.

(17) Auf Verlangen des Auftraggebers

a) sind für die Arbeitskräfte vor Aufnahme ihrer Tätigkeit und jährlich einmal vom Auftragnehmer Kontrolluntersuchungen durch das Gesundheitsamt gemäß den einschlägigen Bestimmungen zu erbringen.

b) hat der Auftragnehmer für jede im Rahmen dieses Vertrages beschäftigte Arbeitskraft ein Führungszeugnis vorzulegen.

(18) Sofern Mindestlöhne gemäß geltender Bestimmungen oder Rechtsvorschriften (z. B. Tarifverträge, Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz, Arbeitnehmerentsendegesetz) festgelegt sind, ist der Auftraggeber berechtigt, sich Lohnabrechnungen für die eingesetzten Arbeitskräfte vorlegen zu lassen.



§ 5 Leistungen und Leistungstermine

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die zu erbringenden Leistungen sach-, fach- und fristgerecht auszuführen. Die vereinbarten Leistungsbedingungen sind - höhere Gewalt durch Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Streik, Aussperrung ausgenommen - verbindlich.

(2) Leistungsstörungen sind dem Auftraggeber unter Angabe der Gründe und der Dauer der drohenden Verzögerung unverzüglich schriftlich anzuzeigen und ein Vorschlag über entsprechende Gegenmaßnahmen zu unterbreiten. Der Auftragnehmer gerät ohne weitere Mahnung in Verzug, wenn er seine Leistung nicht zu den Ausführungsterminen erbringt. Der Auftraggeber ist dann ohne Setzung einer Nachfrist berechtigt, nach seiner Wahl

a) statt der vollständigen Erfüllung Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen
       und/oder
b) vom Vertrag zurückzutreten.

(3) Änderungen am Umfang der Leistung bedürfen vorheriger Absprachen und der schriftlichen Genehmigung des Auftraggebers.

(4) Die Erbringung der Leistung ist über ein elektronisches Wächterkontrollsystem des Auftragnehmers nachzuweisen und der Ausdruck ist der monatlichen Rechnung objektbezogen beizufügen.

(5) Der Auftragnehmer hat die Leistung ausschließlich durch eigenen Betrieb auszuführen, so dass der Einsatz von Nachunternehmen unzulässig ist. 

(6) Erkennt der Auftragnehmer, dass er dieser Verpflichtung vorübergehend nicht nachkommen kann, so hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

(7) Der Auftraggeber behält sich vor, die Leistungsanforderungen und den Leistungsumfang in Absprache mit dem Auftragnehmer zu ändern (z.B. bei verwaltungsinternen Umzügen und der damit evtl. verbundenen Aufgabe bzw. Erweiterung von Objekten oder dem nachträglichen Einbau weiterer Einbruch/Brandmeldeanlagen usw.).

(8) Der Auftragnehmer ist zur Zusammenarbeit mit den Hausinternen Diensten (HD) verpflichtet.



§ 6 Dienstanweisung

(1) Der Auftragnehmer hat eine ausführliche, objektbezogene bzw. aufgabenspezifische Dienstanweisung zu erstellen. 

(2) Die Dienstanweisung regelt die Einzelheiten der Dienstdurchführung, die sich aus dem Vertrag nebst Anlagen mit dem Auftraggeber ergeben. Insbesondere müssen Festlegungen zum Kräfteeinsatz, Arbeitsinhalt und zur Zeitdauer enthalten sein. Es ist zudem das Auftreten und Verhalten der Einsatzkräfte, deren Erscheinungsbild und Ausdrucksweise und auch der Umgang mit Suchtmitteln eindeutig zu regeln.

(3) Dienstanweisungen werden nach der Erarbeitung der Sicherheitskonzeption bzw. des Anforderungsprofils erstellt und sind auf das jeweilige Schutzobjekt örtlich und räumlich bezogen. Es müssen weiterhin Einzelheiten zu Notfallverfahren, zu Kommunikationstechniken, zur Ausrüstung der Beschäftigten, zum Meldewesen sowie zum Arbeits- und Gesundheitsschutz enthalten sein.

(4) Die Dienstanweisung ist von dem für den Einsatz und die Führung der Beschäftigten Verantwortlichen des Auftragnehmers zu unterzeichnen. 

(5) Änderungen von Dienstanweisungen, die sich aus der Präzisierung des Personaleinsatzes oder betrieblichen Anforderungen des Auftraggebers ergeben, sind vom Auftragnehmer und vom Auftraggeber schriftlich zu bestätigen.

(6) Jede zeitweilige Änderung der Dienstanweisung ist in der Einsatzdokumentation aufzuzeigen.

(7) Die Dienstanweisung muss den Beschäftigten des Auftragnehmers in Vorbereitung auf den Dienst und während des Dienstes jederzeit verfügbar sein.

(8) Das Führungspersonal in der Einsatzleitung muss auf die Dienstanweisung Zugriff haben und mit der betrieblichen Praxis im jeweiligen Schutzobjekt vertraut sein.


§ 7 Pflichten des Auftragnehmers

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur größtmöglichen Kontinuität beim eingesetzten Personal (insbesondere im Bereich Objektschutz/Kontroll-, Schließ- und Empfangsdienste). Sollte es dennoch zu Personalwechseln kommen, sind diese rechtzeitig (mindestens 14 Tage im Voraus) und schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen. 
(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, das eingesetzte Personal in den geltenden Sicherheits- und Unfallbestimmungen sowie den allgemein gültigen, anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu belehren. Ein Nachweis darüber ist dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass das eingesetzte Personal, insbesondere bei Glätte, der Witterung angepasste Kleidung (festes Schuhwerk, Spikes) trägt.

(3) Ergibt sich im Laufe der Erbringung der Dienstleistungen eine Optimierungsmöglichkeit, informiert der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich. Nach Zustimmung des Auftraggebers sind dem Auftragnehmer geeignete alternative Vorgehensweisen zur Erreichung des Leistungserfolges gestattet, sofern sichergestellt ist, dass keine Abstriche bei der Nutzungsqualität hervorgerufen werden.
 
(4) Erkennt oder vermutet der Auftragnehmer Mängel oder Schäden, die die Betriebsbereitschaft oder Sicherheit von Personen oder einer Anlage gefährden können, hat der Auftragnehmer, falls notwendig, die Außerbetriebnahme zu veranlassen oder vorzunehmen. Bei solchen Ereignissen hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich zu informieren. 

(5) Wird der Auftragnehmer an der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistung behindert, so hat er die Behinderung sowie die ausgefallene Leistung dem Auftraggeber auch in offenkundigen Fällen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige kann in sachlich begründeten Ausnahmefällen nachträglich erfolgen. In diesem Fall ist die Schriftform unverzüglich nachzuholen.
 
(6) Die Organisation der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen, insbesondere die Auswahl und Einteilung eigenen Personals, obliegt dem Auftragnehmer in eigener Verantwortung. Bei ihm liegt auch das Weisungsrecht über das eigene Personal. Die betriebliche Organisation und sonstige betriebliche Umstände beim Auftraggeber werden dem Auftragnehmer im erforderlichen Umfang bekannt gemacht und sind zu beachten. 


§ 8 Unterauftragnehmer
(1) Die Übertragung von Sicherheitsdienstleistungen an Unterauftragnehmer ist grundsätzlich untersagt. 
Wenn sich im Einzelfall eine Übertragung als unumgänglich erweist, ist vorher die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers einzuholen (Vordruck Wirt 235/236).
       
        Auf § 9 Abs. 1 i.V.m. § 15 Abs. 1 + 2 des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (BerlAVG) 22.04.2020, 
        in der jeweils aktuellen Fassung, wird ausdrücklich hingewiesen.

(2) Der Auftragnehmer hat im Falle der nach Absatz 1 Satz 2 unumgänglich notwendigen Übertragung sicherzustellen, dass der Unterauftragnehmer schriftlich die nach diesem Vertrag geltenden Bedingungen für sich als verbindlich anerkennt. Der Auftraggeber erhält eine Ausfertigung der schriftlichen Anerkenntnis des Unterauftragnehmers.


        § 9 Beauftragung zusätzlicher bzw. Änderung sowie Beendigung 
von Dienstzeiten

(1)	Durch den Auftraggeber können dem Auftragnehmer innerhalb der Vertragsdauer jederzeit für weitere Objekte Bewachungs-, Revierwach-, Schließ-, Aufsichts- und/oder Empfangsdienste übertragen werden.
           
(2)	Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer rechtzeitig schriftlich über die vorgesehene Einbeziehung weitere Objekte in die zu erbringenden Leistungen und erstellt einen entsprechenden Nachvertrag zu gleichbleibenden Konditionen. Für die erforderlichen Schlüssel gilt § 5 dieses Vertrages entsprechend.

(3)	Durch den Auftraggeber können innerhalb der Vertragsdauer jederzeit übertragene Dienste aus dem Vertrag genommen werden, wenn Objekte aufgegeben werden bzw. die Voraussetzungen für die Dienste entfallen.
          
(4)	Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer über die Aufgabe von Objekten. Die sich im Besitz des Auftragnehmers befindlichen Schlüssel sind dann unverzüglich an den Auftraggeber herauszugeben.

(5)	Durch den Auftraggeber können innerhalb der Vertragsdauer jederzeit die Dienstzeiten geändert werden.
Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer rechtzeitig schriftlich über die Veränderung der Dienstzeiten.


§ 10 Haftung
(1) Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden, die durch ihn bzw. seine Erfüllungsgehilfen im Zusammenhang mit der Ausführung der vertraglichen Leistungserbringung verursacht werden. 

Er verpflichtet sich, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, die mindestens für:

a) Personenschäden und Sachschäden	    	5.000.000 €, 2-fach maximiert		
b) Umwelthaftpflichtschäden        						2.500.000 €	
c) Vermögensschäden sowie Schäden              250.000 €
gemäß Bundesdatenschutzgesetz
d) Obhut- und Bearbeitungsschäden	   			    250.000 €
e) Schlüsselverlustschäden	     						      	250.000 €
f) Verlust bewachter Sachen	   					     	    250.000 €

je Versicherungsfall abdeckt. 

(2) Der Versicherungsschutz ist dem Auftraggeber innerhalb von vier Wochen nach Vertragsunterzeichnung durch Vorlage entsprechender Versicherungsnachweise zu belegen. Der Nachweis erfolgt danach unaufgefordert jährlich.

(3) Der Auftraggeber haftet nicht für das Abhandenkommen oder die Beschädigung von Maschinen, KFZ, Geräten oder Materialien des Auftragnehmers und für Verlust oder Beschädigung des Eigentums der Arbeitskräfte des Auftragnehmers.

(4) Der Auftraggeber hat Ansprüche gegen den Auftragnehmer unverzüglich nach Kenntnis des Schadens schriftlich und bei Ablehnung durch den Auftragnehmer innerhalb von sechs Monaten gerichtlich geltend zu machen.

(5) Der Auftragnehmer wird während der Dauer dieses Vertrages das von ihm abgeschlossene Versicherungsverhältnis nicht ohne vorherige Unterrichtung des Auftraggebers, deren Empfang vom Auftraggeber bestätigt sein muss, beenden oder den Umfang des Versicherungsschutzes einschränken. Er ermächtigt den Auftraggeber ausdrücklich, sich jederzeit unmittelbar bei dem Versicherer über den Stand der Versicherung zu erkundigen.

(6) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber und Hausinterne Dienste in allen Schadensfällen unverzüglich zu informieren. Unterlässt er diese Anzeige, so hat er den daraus entstandenen Schaden zu ersetzen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zur Ermittlung eventueller Schadensverursacher und zur Sicherung von Beweisen zu unternehmen. 

(7) Der Auftragnehmer verpflichtet sich eine KFZ-Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von 100 Mio. € pro für diesen Auftrag genutztem Fahrzeug abzuschließen.


§ 11 Entgelte
(1) Die vereinbarten Entgelte gelten für die zu verrichtenden Tätigkeiten nach den Leistungsbeschreibungen I+II, und sind im Preisblatt ausgewiesen. 

(2) Die Abrechnung der Entgelte erfolgt monatlich nach Ausführung der Leistungen. Der Kostenberechnung ist jeweils ein zeitlich entsprechender Ausdruck der Daten aus dem Wächterkontrollsystem beizufügen. 

(3) Die vereinbarten Entgelte gelten als Festpreise; sie können erhöht oder ermäßigt werden, wenn

a) der Abschluss eines neuen Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG), welches für den Auftragnehmer gilt, dies erforderlich machen sollte,

b) durch Rechtsvorschriften Änderungen der gesetzlichen Sozialleistungen bestimmt werden, 

c) organisatorische Änderungen des Dienstbetriebes auf Dauer Änderungen der Sicherheitsdienstleistungen oder der Nutzungsintensität mit sich bringen oder

d) der Abschluss neuer Lohn- und Rahmentarifverträge, die für den Auftragnehmer gelten, dies erforderlich machen sollte. Grundlage ist wiederum der angebotene Kalkulationszuschlag in % vom Grundlohn des ursprünglichen Stundenverrechnungssatzes (SVS).

Bei der Preisanpassung wirkt sich dies nicht auf den gesamten SVS aus. Die Veränderung erfolgt ausschließlich auf die lohngebundenen Kostenanteile im SVS (Zwischensumme 2.1 – 2.5 der Kalkulation). Alle übrigen Kosten der SVS-Kalkulation bleiben als fixe Kostenpositionen aus der Ursprungskalkulation bestehen.

Änderungen der Entgelte sind vom Auftragnehmer durch Einreichen der neuen Stundenverrechnungssatzkalkulationen detailliert nachzuweisen. Es ist anzugeben, welche Kostenfaktoren in welchem Umfang gestiegen sind und welche Bedeutung diese Kostensteigerung für die Kostenkalkulation hat. Diese werden auf seinen Antrag mit dem 1. des Monats wirksam, in welchem der Antrag nach eingetretener Änderung zugegangen ist und bedürfen der schriftlichen Vereinbarung. Bei Tariferhöhungen nach dem AEntG werden die neuen Stundenlöhne zzgl. der Lohnnebenkosten anerkannt.  

(4) Dem Auftraggeber steht im Fall der Veränderung von Kostenfaktoren, die zu einer Senkung der Kosten der vereinbarten Leistung führen, entsprechend der Regelungen zu Absatz 3 ein Anspruch auf Preissenkung zu.


§ 12 Zahlungen
(1) Der Auftraggeber zahlt nach Erfüllung der Leistungen binnen eines Monats nach Eingang der prüfbaren Rechnungen bargeldlos auf das vom Auftragnehmer anzugebende Konto. Die Zahlungsfrist gilt als gewahrt, wenn der Auftraggeber sein Kreditinstitut angewiesen hat, den Rechnungsbetrag zu überweisen.

(2) Bei Zahlungen innerhalb von vierzehn Tagen wird ein Skonto von 2 % des Rechnungsbetrages abgezogen. Gewährt der Auftragnehmer einen größeren Skontoabzug oder eine längere Frist, so gilt dies als vereinbart. Die Skontofrist beginnt mit dem Tag des Eingangs der prüfbaren Rechnung beim Auftraggeber (elektronischer Eingang/Eingangsstempel), jedoch nicht vor Abnahme der Leistung. Nach Ablauf der vereinbarten Skontofrist erfolgt die Zahlung ohne Abzüge binnen dreißig Tagen nach Rechnungseingang. 

(3) Die Rechnung ist in einfacher Ausfertigung an die Anschrift des Auftraggebers zu schicken. Alternativ steht auch die Möglichkeit der elektronischen Rechnung zur Verfügung.
Das Land Berlin nutzt dazu die OZG-konforme Rechnungseingangsplattform des Bundes (OZG-RE).
Für Rechnungssteller ist diese unter https://xrechnung-bdr.de abrufbar.
Um die Rechnungen im X-Format per E-Mail zu empfangen, senden Sie diese bitte ausschließlich über die Plattform an folgende Mail-Adresse: E-Rechnung-SEFM@reinickendorf.berlin.de. 
Die Leitweg-ID lautet 11-1423306000-14.
Andere Rechnungsstellungen werden nicht akzeptiert und zurückgewiesen.

(4) Der Rechnung ist die Abrechnung der monatlich geleisteten Stunden, der Dienstplan sowie der Nachweis des elektronischen Wächterkontrollsystems, im Falle von Interventionsdiensten zusätzlich die Alarmdokumentation, beizufügen. 

(5) Der Auftraggeber behält sich vor, Rechnungen mit fehlenden Angaben zurückzusenden oder bei Verzögerungen in der Rechnungsbearbeitung aufgrund dieser fehlenden Angaben Skonto trotz Fristenüberschreitung abzuziehen.

(6) Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber können nur mit Zustimmung des Auftraggebers abgetreten werden.

(7) Mehr- und Minderforderungen können vom nächstmöglichen Zahlungstermin an berücksichtigt werden.

§ 13 Vertragsstrafen/Sanktionen

(1) Analog zum § 17 Abs. 2 BerlAVG ist für jeden schuldhaften Verstoß gegen die aus § 15 Absatz 1 + 2 BerlAVG resultierenden Verpflichtungen regelmäßig eine Vertragsstrafe in Höhe von einem Prozent, bei mehreren Verstößen zusammen bis zur Höhe von fünf Prozent der Jahresauftragssumme fällig. Dies gilt auch für den Fall, dass der Verstoß durch einen von ihm eingesetzten Unterauftragnehmer oder einen von diesem eingesetzten Unterauftragnehmer begangen wird.

(2) Verstößt der Auftragnehmer trotz schriftlicher Abmahnung erneut gegen seine vertraglichen Verpflichtungen, hat er eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,2 % der jährlichen Auftragssumme pro Arbeitstag des Verzuges bis maximal 5 % der jährlichen Auftragssumme zu zahlen. Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung berechtigt. Der Anspruch auf Vertragserfüllung oder Schadensersatz bleibt hiervon in gleicher Weise unberührt, wie die Berechtigung zur Minderung des Entgeltes.


§ 14 Außerordentliche Kündigung
(1) Der Auftraggeber ist, auch unabhängig von § 13 des Vertrages, zur außerordentlichen Kündigung bzw. außerordentlichen Teilkündigung für einzelne Objekte des Vertrages berechtigt, wenn

a) der Auftragnehmer Dienstkräften der Verwaltung Geschenke oder andere Vorteile im Sinne der §§ 299 ff. StGB anbietet, verspricht oder gewährt.

b) der Vertrag unter Verletzung der Vorschriften des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) zustande gekommen ist.

c) Der Vertrag unter Verletzung der Vorschriften des Gesetzes zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung erfüllt wird.

d) der Auftragnehmer die aus § 15 Absatz 1 + 2 BerlAVG resultierenden Anforderungen schuldhaft nicht erfüllt.

e) der Auftragnehmer die Bestimmungen des Vertrages nicht nur geringfügig verletzt.

f) Der Auftragnehmer Unterauftragnehmer ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers beschäftigt. 

g) der Auftragnehmer seine Leistungen nach dreimaliger Abmahnung, welches auch für Abmahnungen wegen unterschiedlicher Vertragsverstöße gilt, nicht ordnungsgemäß erbringt bzw. den Forderungen des Auftraggebers nicht nachkommt.

h) andere wichtige Gründe vorliegen, zum Beispiel, wenn über das Vermögen des Auftragnehmers das Insolvenzverfahren eröffnet ist oder die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages dadurch in Frage gestellt ist, dass gegen den Auftragnehmer ein gerichtliches Vergleichsverfahren eröffnet wurde, oder er seine Zahlungen nicht nur vorübergehend einstellt.

i) der Abschluss der Haftpflichtversicherung nicht binnen der in § 10 Absatz 1 genannten Frist nach einer schriftlichen Mahnung unverzüglich nachgewiesen wird.

(2) Im Falle einer außerordentlichen Kündigung nach Absatz 1 kann der Auftraggeber aus organisatorischen Gründen unter Benennung einer angemessenen Auslauffrist den Zeitpunkt bestimmen, zu dem das Vertragsverhältnis enden soll.

(3) Bei einer außerordentlichen Kündigung ist der Auftraggeber berechtigt, vom Auftragnehmer Ersatz des ihm hierdurch entstehenden Schadens (z. B. Ersatzvornahme) zu verlangen.


§ 15 Abwicklung
Sämtlicher Schriftwechsel über Änderungen zum Vertragsgegenstand, insbesondere über Änderungen auf vereinbarte Termine, ist mit dem Auftraggeber zu führen.

§ 16 Beendigung des Vertrages
Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses hat der Auftragnehmer alle überlassenen Schlüssel an den Auftraggeber zurückzugeben. Überlassene Aufenthaltsräume sind in ordnungsgemäßem und gereinigtem Zustand zu verlassen.

§ 17 Datenschutz

Der Auftragnehmer hat mit der gebotenen Sorgfalt darauf hinzuwirken, dass alle ihm mit der Erfüllung der vertraglichen Pflichten beauftragt sind, die gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz beachten und die aus dem Bereich des Auftraggebers erlangten Informationen, soweit sie nicht offenkundig sind, nicht an Dritte weiterzugeben oder sonst zu verwerten. Die Datenschutzbestimmungen gelten auch für Unterauftragnehmer.


§ 18 Gerichtsstand
Für alle aus diesem Vertrag sich ergebenden Streitigkeiten gilt die Zuständigkeit des Amtsgerichts Wedding bzw. des Landgerichts Berlin als vereinbart, auch für den Fall, dass

a) der Auftragnehmer nach Vertragsabschluss seinen Geschäftssitz aus dem Geltungsbereich der Zivilprozessordnung verlegt oder dieser unbekannt ist.

b) Ansprüche im Wege des gerichtlichen Mahnverfahrens geltend gemacht werden.


§ 19 Schriftform
Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform; mündliche Nebenabreden sind unwirksam. Auf die Einhaltung dieser Formvorschriften kann mündlich und stillschweigend nicht verzichtet werden. Durch eine vom Vertragstext abweichende übliche Vorgehensweise werden keine Rechte und Pflichten begründet.

§ 20 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken im Vertrag.
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